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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz nimmt mit  
Bezug auf das Schreiben vom 15. Dezember 2010, GZ BMVIT-170.706/0013-
II/ST4/2010, zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Führerscheingesetz 
geändert wird (14. FSG-Novelle), wie folgt Stellung: 

Zu Z 1 und 5 (§ 1 Abs. 1a und § 1 Abs. 5 FSG) des Entwurfes sowie zu § 2 Abs. 
1 Z 18 KFG 1967: 

Die Erleichterung des Zuganges zum Lenken von „Invalidenkraftfahrzeuge“ wird be-
grüßt. 

Jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass die Rechtsbegriffe „Invalidenkraft-
fahrzeug“ und „Körperbehinderte“ (dieser Terminus findet sich in der Definition 
des Begriffes Invalidenfahrzeug in § 2 Abs. 1 Z 18 KFG 1967) von Menschen mit  
Behinderung als diskriminierend aufgefasst werden und daher nicht mehr zeitgemäß 
sind. 

Es wird daher vorgeschlagen, den Begriff „Invalidenkraftfahrzeug“ entsprechend zu 
adaptieren und im Zuge der geplanten FSG-Novelle auch zugleich die Regelung des 
§ 2 Abs. 1 Z 18 KFG 1967 in einer zeitgemäßen, nicht mehr diskriminierenden Tex-
tierung abzufassen: 
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 „Kraftfahrzeug für Menschen mit körperlicher Behinderung: ein Kraft-
fahrzeug mit einem Eigengewicht von nicht mehr als 300 kg mit einer 
Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h bei einer Belastung von 
75 kg, das nach seiner Bauart und Ausrüstung dazu bestimmt ist, von 
Menschen mit körperlicher Behinderung gelenkt zu werden (Kranken-
fahrstühle und dergleichen);“ 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des Natio-
nalrates übermittelt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 

i.V. Mag. Gerhard Schwab 
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